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Text 

§ 42. (1) Die tatsächliche Geschäftsführung einer Körperschaft muß auf ausschließliche und 
unmittelbare Erfüllung des gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweckes eingestellt sein und 
den Bestimmungen entsprechen, die die Satzung aufstellt. 

(2) Die tatsächliche Geschäftsführung entspricht jedenfalls dann nicht Abs. 1, wenn im zu 
beurteilenden Veranlagungszeitraum (§ 43) Handlungen der Geschäftsführung gesetzt wurden, auf Grund 
derer über die Körperschaft wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung oder eines vorsätzlich 
begangenen Finanzvergehens im Sinne des Finanzstrafgesetzes (FinStrG), BGBl. Nr. 129/1958, 
ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten, rechtskräftig eine Verbandsgeldbuße im Sinne des 
Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), BGBl. I Nr. 151/2005, verhängt worden ist. Dem steht 
gleich, wenn deren Entscheidungsträger oder Mitarbeiter im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 VbVG wegen 
strafbarer Handlungen, für die die Körperschaft im Sinne des § 3 VbVG verantwortlich ist, 

 1. durch ein Gericht rechtskräftig verurteilt wurden oder 

 2. sie wegen vorsätzlicher, nicht vom Gericht zu ahndender Finanzvergehen im Sinne des FinStrG, 
ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten, Strafen rechtskräftig verhängt wurden. 

Ist im Zeitpunkt der Beurteilung der tatsächlichen Geschäftsführung durch die Abgabenbehörde noch 
keine rechtskräftige Entscheidung durch das zuständige Gericht oder die zuständige Verwaltungsbehörde 
ergangen, ist bis zum Ergehen dieser Entscheidung davon auszugehen, dass keine Bestrafung erfolgen 
wird, und § 200 sinngemäß anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn abgabenrechtliche Begünstigungen bereits 
aus anderen Gründen zu versagen sind. 
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